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GZ 114.117/22-I/D/14/96 

Bundesministerium für 
Wissenschaft, 
Verkehr und Kunst 
Verwaltungsbereich Verkehr 
öffentliche Wirtschaft 
Radetzkystraße 2 
1031 Wien 

Sachbearbeiter/in PEISCHL 

Dem 

BUNDESMINISTERIUM 
FÜR GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ 

�rifft: Entwurf eines Gesetzes über die Binnenschiffahrt 
(Schiffahrtsgesetz) 
Nachtrag zur Stellungnahme vom 1.10.96 

Das Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz 

übermittelt im Nachhang zu der unter GZ 114.117/18-I/D/14/96 

ergangenen Ressortstellungnahme eine ergänzende Stellungnahme 

zu dem mit Schreiben vom 19. Juli 1996, GZ.554.000/2-V/8-1996, 

vorgelegten im Betreff genannten Gesetzesentwurf: 

Zu § 6: 

Die gewählte Formulierung "geistige und körperliche Eignung" 

bzw. "geistige oder körperliche Eignung" wäre jeweils zu 

ersetzen durch die Formulierung "gesundheitliche Eignung". 

Diese Formulierung wird inbesondere deshalb empfohlen, da sie 

auch in dem derzeit in Begutachtung befindlichen 

Führerscheingesetz und der Führerscheingesetz

Gesundheitsverordnung verwendet wird. 

Der Begriff "Rauschmittel" entspricht nicht der aktuellen 

Terminologie und sollte durch den Begriff "psychotrope 

Substanzen" ersetzt werden. 
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Zu § 42: 

Auch hier wäre in Abs. 2 Z 2 und 3 die Formulierung "geistige 

und körperliche Eignung" jeweils durch "gesundheitliche 

Eignung" zu ersetzen. 

Z u  §§ 125 und 126: 

In § 125 Abs. 2 Z 2 sowie in der Überschrift und in Abs. 1 und 

2 des § 126 ist ebenfalls die Formulierung "geistige und 

körperliche Eignung" jeweils durch "gesundheitliche Eignung" zu 

ersetzen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme wurden dem Präsidium des 

Nationalrates übermittelt. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

\�A,�\N\�ckl 

18. November 1996 
Für die Bundesministerin 

SEMP 
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